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SATZUNG 

§ 1 Name, Sitz, Gemeinnützigkeit 

1.1 Der Verein „Bildungshilfe Bottrop - Rwanda“ e.V., Kürzel: BBR, mit Sitz in Bottrop 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

1.2 Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

§ 2 Zweck 

Ziel des Vereins ist es, Schülern von einkommensschwachen Eltern einen Beistand zu 
leisten, um deren schulische Ausbildung zu ermöglichen. Aufgrund der großen Menge 
an Bedürftigen ist das Hauptanliegen der Besuch von höheren Schulen. Die Schüler-
beihilfe wird in Form von Beihilfe zum Schulgeld und zum zwingend notwendigen 
Schulmaterial gewährt. Der Verein BBR e.V. fokussiert sich auf das Gebiet des Bezirks 
(Secteur) Rwerere, Distrikt Bulera im Norden Rwandas. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftliche Zwecke.  

§ 3 Mitgliedschaft 

3.1  Jede natürliche und juristische Person kann Mitglied des Vereins werden. 

3.2  Über den schriftlichen Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. 

3.3  Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. 

3.4 Die Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber einem 
Mitglied des Vorstandes, Ausschluss, Tod oder Auflösung des Vereins. 

3.5   Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten 
gröblich gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss ent-
scheidet die Mitgliederversammlung mit der einfachen Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung ist endgültig. 

§ 4 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

4.1  Mitgliederversammlung 

4.1.1  Aufgabe der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wählt den Vereinsvorstand für eine Dauer von zwei 
Jahren. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Dar-
über hinaus kann eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn es das 
Interesse des Vereins erforderlich macht oder wenn die Einberufung von  min-






